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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/5-1-1980 
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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abgo Dkfmo löffler und Genossen, 
Nro' 591/J-NR/1980 vom 1980 06 03, 
"Schlechterstellung von Gewerbetreiben
den bei der Befreiung von Fernsprech
grundgebühr, Fernseh- und Rundfunkge
bühr" • 

.. 
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Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu· 1 und 2 
Der Anspruch auf Befreiung von der Fernsprech-Grundgebühr sowie der 
Rundfunk- und Fernsehrundfynkgebühr ~st in der Fernmeldege~ühren
or~nung, BGB1.Nr. 339/71 in der Fassung BGB1.Nr. 404/74 gesetzlich 
festgelegt. Die jeweils festgelegten Richtsätze für die Befreiung 
von der Fernsprechgrundgebühr s~wie der Fernseh- und Rundfu~kgebUhr 
gelten demnach ohne Unterschted für alle Einkommensarten. Im Hin
blick auf die erwähnte gesetzliche Regelung ist eine (davon ab
weichehde) "generelle Weisung" der in Rede. stehenden Art mit der 
Zielrichtung, .bestimmte Personengruppen in ihrer Anspruchsberech
tigung' zu beeinträchtigen, überhaupt nicht denkbar und daher au~h 
nie ergangen. 

Zu 3 'und 4 

Bei den im Zusammenhang mit der gegenständlichen Anfrage durchge
führten Erhebungen konnte nicht festgestellt werden, ob in einem . 
einzel~en Fall tatsächlich eine falsche Auskunft erteilt wurde. 
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Alle in Betracht kommenden Postdienststellen wurden dennoch neuer
lich über die Anspruchsvo~~ussetzungen für GebÜhrenbefreiunger. in 
Kenntnis gesetzt~ um auch weiterhin eine klaglose Kurrdeninformation 
bei den Postämtern zu gewährleisten. Eine Schlechterstellung von 
Gewerbetreibenden liegt daher in keiner Weise vor. 

• 

• 

Wien, 1980 07 14 
Der Bundesminister 
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